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Aufgrund der Überalterung der Bevölkerung wächst 
die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
zusätzlich zur eigenen Berufstätigkeit Pflegeverantwor-
tung tragen, stetig an und könnte somit auch Ihr Unter-
nehmen betreffen. 

Pflege ist nicht planbar. Eltern und Großeltern, Partne-
rinnen und Partner, Kinder – neben Altersgründen kön-
nen ein Unfall oder Krankheit aus einem selbstständi-
gen einen hilfebedürftigen Menschen machen. Der 
Angehörige  bedarf plötzlich einer Unterstützung durch 
Ihre Arbeitnehmerin oder Ihren Arbeitnehmer . 

Möglicherweise ist dies für einzelne Ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bereits Realität – auch ohne Ihre 
Kenntnis. Denn weil das Thema in Unternehmen ein 
Tabu ist, sprechen pflegend Beschäftigte im Gegensatz 
zu berufstätigen Eltern ihre Situation im Betrieb selten 
an. Eine Auswertung von Daten des Sozio-ökonomi-
schen Panels im Auftrag des Unternehmensprogramms 
„Erfolgsfaktor Familie“ von 2012 ergab, dass bereits 
27 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pflege-
bedürftige Angehörige mit mehr als zwei Stunden pro 
Tag unterstützten, 38 % der Betroffenen waren dabei 
unter 44 Jahre alt .

Ein Großteil der pflegenden Angehörigen ist weiblich. 
Oftmals müssen sie die eigene Berufstätigkeit, Kinder-
betreuung und die Pflege von Angehörigen koordinie-
ren. Die pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind somit oft einer Doppel- bis Mehrfachbelastung 
ausgesetzt. Deutlich häufiger als Männer geben Frau-
en ihre Erwerbstätigkeit im Verlauf der Pflegesituation 
vollständig auf. 

Dies muss aber nicht sein. Sie haben es in der 
Hand, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
puncto Pflege und Betreuung effektiv zu unter-
stützen – und mit einem „pflegesensiblen Perso-
nalmanagement“ langfristig die Wirtschaftlich-
keit Ihres Unternehmens zu erhalten.

Schon kleine Maßnahmen, wie die gemeinsame Kom- 
munikation über das Thema, das Angebot von Infor- 
mationsmaterial oder flexible Arbeitszeitmodelle kön-
nen hier Entlastung bieten. Insbesondere in kleinen 
und mittelständischen Betrieben sind einfache Unter-
stützungsangebote häufig individuell und flexibel um-
setzbar. Zudem zeigen Sie als Unternehmen, dass Sie 
sich für Ihre Beschäftigten interessieren – ein wichtiger 
Punkt auch im Hinblick auf die Entscheidung poten-
zieller neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ih-
ren Betrieb . 

Um Sie und Ihre Beschäftigten dabei bestmöglich zu un-
terstützen, liefert dieser Leitfaden Ihnen Orientierung, 
Informationen sowie praktische Maßnahmen und Tipps 
rund um das Thema „pflegende Beschäftigte“. Neben 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen erfahren Sie 
ganz konkret, warum ein pflegesensibles Personalma-
nagement vorteilhaft für Ihr Unternehmen ist und wie 
Sie es in Ihrem Betrieb integrieren können. Eine Check-
liste mit Kontaktadressen von Beratungsstellen sowie 
weiterführenden Informationsmöglichkeiten finden Sie 
am Ende dieser Broschüre. Gern stehen wir Ihnen auch 
persönlich beratend zur Seite.

Helfen Sie uns, die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
für alle Beschäftigten und damit auch die Erwerbssitu-
ation speziell für Frauen nachhaltig zu verbessern – wir 
wünschen Ihnen eine informative Lektüre!

Ihr Kompetenzzentrum Frau und Beruf 
Mittlerer Niederrhein

VORWORT



6  |  Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

ARGUMENTE FÜR EINE 
BESSERE VEREINBARKEIT VON 
BERUF UND PFLEGE

Die Situation laut Statistik

Die Anzahl der Pflegebedürftigen wächst unaufhalt-
sam. So stieg der Anteil an Personen, die Unterstützung 
benötigen, von 2011 bis 2013 bundesweit um 5 %. Die 
Zahl von 2,6 Millionen Pflegebedürftigen in Deutsch-
land im Jahr 2013 wird bis 2020 auf ca. 2,9 Millionen 
steigen, Schätzungen sagen für 2030 3,4 Millionen bun-
desweit voraus.

Am Mittleren Niederrhein hatten im Jahr 2013 
mehr als 43.000 Menschen einen Pflege- und Be-
treuungsbedarf. Davon leben knapp 10.000 in 
Mönchengladbach, über 8.700 in Krefeld und mehr 
als 13.700 im Rhein-Kreis-Neuss. Im Kreis Viersen 
sind über 10.700 Menschen auf pflegerische und/
oder betreuerische Hilfe angewiesen – Tendenz 
ebenfalls steigend.

Doch wo finden Pflege und Betreuung statt? In der 
Regel daheim: 2013 wurden am Mittleren Niederrhein 
über 60 % der pflegebedürftigen Personen zuhause ge-
pflegt und betreut. 

In 2012 versorgten ca. 3,9 Millionen Menschen bundes- 
weit pflege- und hilfebedürftige Angehörige, 47,5 % 
davon taten dies zusätzlich zur Berufstätigkeit, wie 
eine Auswertung von Daten des Sozio-ökonomischen 
Panels im Auftrag des Unternehmensprogramms „Er-
folgsfaktor Familie“ ergab. Rund zwei Drittel dieser pfle-
genden Angehörigen sind weiblich .

Die Vereinbarkeitsproblematik

Die Pflege und Betreuung hilfebedürftiger Angehöriger 
bringt gerade für Berufstätige besondere Schwierigkei-
ten mit sich. Selbst wenn sich schon frühzeitig ankün-
digt, dass auf lange Sicht eine Pflegebedürftigkeit eines 
Familienmitglieds auftreten wird, so sind Ausmaß, Dau-
er und Verlauf meist nicht absehbar .

Eine Situation, die belasten kann, aber nicht muss. Pflege 
ist anstrengend und verlangt mitunter von den Betreu-
enden persönliche Einschränkungen. Sie stehen unter 
Zeitdruck und müssen sich in ihrer persönlichen Freiheit 
und in ihren Bedürfnissen stark einschränken. Pflegende 
Berufstätige erkranken bis zu 51 % öfter an chronischen 
Erkrankungen als der Durchschnitt, wie eine Analyse der 
Siemens Betriebskrankenkasse 2011 ergab.
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Das Koordinieren von Arztbesuchen oder Behördengän-
gen beansprucht Zeit, unterbricht Arbeitsprozesse und 
sorgt für Fehlzeiten. Die Karriere gerät ins Stocken. Eine 
Minderung der Arbeitszeit reduziert das Einkommen und 
damit auch die eigene Altersversorgung. Aufgrund ihres 
höheren Anteils an den pflegenden Angehörigen sind 
Frauen hiervon besonders betroffen. Verständnis und 
Wertschätzung am Arbeitsplatz sind aufgrund dieser 
Doppelbelastung für die Betroffenen immens wichtig.

Auswirkungen auf Ihr Unternehmen

Fast die Hälfte der pflegenden Berufstätigen arbeitet 
weniger als vor der Pflegeübernahme, 11 % steigen 
für mehr als sechs Monate aus der Berufstätigkeit aus, 
17 % geben ihre Tätigkeit komplett auf – Frauen sehr viel 
häufiger als Männer. Das macht bundesweit ca. 250.000 
bis 300.000 mögliche Erwerbstätige weniger pro Jahr.

18,94 Milliarden Euro pro Jahr müssen Unternehmen 
investieren, um die fehlende Kompatibilität von Erwerb 
und Pflege auszugleichen. Das sind durchschnittlich 
14.154,20 Euro an betrieblichen Folgekosten pro pfle-
gender Person . 

Arbeitsausfall und Folgekosten müssen nicht entste-
hen. Werden Sie im Vorhinein aktiv, enttabuisieren Sie 
das Thema Pflege und sind offen für Ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Individuelle Vereinbarkeitslösun-
gen sorgen im Arbeitsalltag für weniger Störungen. 

Durch Personalmanagement 
Beruf und Pflege zum Vorteile für 
Unternehmen vereinbaren
Egal ob kleines, mittleres oder großes Unternehmen, 
ein Personalmanagement, das Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei dem Thema Pflege unterstützt, hat 
auch für Ihren Betrieb zahlreiche Pluspunkte:

+    Fehl- und Ausfallzeiten werden reduziert und beu-
gen Kündigungen vor.

 +     Die Arbeitskraft und Gesundheit Ihrer Beschäftigten 
mit Pflegeaufgaben bleibt erhalten.

+     Die Produktivität und die Motivation der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter steigen.

+     Sie binden Ihr Personal intensiver an Ihr Unterneh-
men, was Ihnen Kompetenzen und Fachwissen si-
chert – ein wichtiger Aspekt in Zeiten des Fachkräf-
temangels . 

+    Ihr Unternehmen wird als attraktive/r Arbeitgeber/in 
insbesondere bei weiblichen Fach- und Führungs-
kräften und bei potenziellen  neuen Beschäftigten 
wahrgenommen . Ein wichtiger Wettbewerbsfaktor 
auf dem heutigen Arbeitsmarkt.
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DIE GESETZLICHEN 
RAHMENBEDINGUNGEN

Um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege besser zu 
unterstützen und flexibler auf deren jeweilige Pflegesi-
tuation zu reagieren, hat der Gesetzgeber das Pflege-
zeitgesetz (PflegeZG) und das Familienpflegezeitge-

setz (FPfZG) weiterentwickelt und stärker miteinander 
verbunden. Zu Ihrer Information finden Sie im Folgen-
den einen Überblick über die Rechtsansprüche Ihrer 
Beschäftigten.

Wenn sich ein akuter 
Pflegefall ergibt:

→   kurzzeitige Auszeit von bis 
zu zehn Arbeitstagen für den 
Akutfall

→   Pflegeunterstützungsgeld 
(Lohnersatzleistung) für eine 
pflegebedürftige Person

§ 2 PflegeZG
§ 44a SGB XI

Pflegeunterstützungsgeld

!    ohne Ankündigungsfrist

!    unabhängig von der Betriebs- 
größe

Wenn die pflegende 
Person eine Zeit lang ganz 
oder teilweise aus dem 
Job aussteigen möchte:

→  bis zu sechs Monate Pflegezeit 
(vollständige oder teilweise 
Freistellung) für die häusliche 
Pflege und

→   für die Betreuung einer oder 
eines pflegebedürftigen minder-
jährigen nahen Angehörigen

→   bis zu drei Monate für die 
Begleitung in der letzten 
Lebensphase

→   zinsloses Darlehen

§ 3 PflegeZG

Pflegezeit

!   Ankündigungsfrist zehn Tage

!   nicht gegenüber Arbeitgebern 
mit in der Regel 15 oder 
weniger Beschäftigten

Wenn sechs Monate 
nicht ausreichen:

→   bis zu 24 Monate Familien- 
pflegezeit (teilweise Frei- 
stellung) für die häusliche 
Pflege und

→   für die Betreuung einer oder 
eines pflegebedürftigen 
minderjährigen nahen An- 
gehörigen

→   zinsloses Darlehen

§§ 2 und 3 FPfZG

Familienpflegezeit

!   Ankündigungsfrist acht Wochen

!   nicht gegenüber Arbeitgebern 
mit in der Regel 25 oder 
weniger Beschäftigten (ohne 
zur Berufsbildung Beschäftigte)

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2014): 
Bessere Vereinbarkeit von Familien, Pflege und Beruf. Neue gesetzliche Regelungen seit dem 1.1.2015, Berlin



Checkliste Ist-Situation  |  9

PFLEGE – KEIN TABUTHEMA 
IN IHREM UNTERNEHMEN

Wie Sie Ihr Personalmanagement in puncto Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Ihre pflegenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter optimieren können, möchte Ihnen die-
ser Leitfaden im Folgenden anhand einiger praktischer 
Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen. Unabhängig von 
der Größe Ihres Unternehmens lassen sich einige der 
Lösungen ohne großen Aufwand im Betrieb integrieren. 

Analysieren Sie die Ist-Situation und 
den Bedarf für Ihr Unternehmen

Klären Sie die Ist-Situation und zeigen bereits bestehen-
de Unterstützungsmaßnahmen auf. Wo gibt es ggf. Op-
timierungsbedarf? Die folgende Checkliste unterstützt 
Sie, den genauen Ist-Stand herauszufiltern. 

Gibt es bereits Wird in Angriff 
genommen

Maßnahmen / Unterstützungsmöglichkeiten

1. Information und Sensibilisierung

Kommunikation des Themas „Pflege“ (z.B. Intranet, Newsletter)  ☐ ☐

Führungskräfte, Betriebs-/Personalräte sensibilisieren  ☐ ☐

Informationsveranstaltungen anbieten, evt. in Kooperation  ☐ ☐

Ansprechperson benennen  ☐ ☐

Informationsmaterial bereitstellen ☐ ☐

2. Arbeitszeitflexibilisierung und Arbeitsorganisation

Arbeitsbefreiung in Notfällen ☐ ☐

Gleitzeit ☐ ☐

Arbeitszeitkonto / Lebensarbeitszeitkonto Teilzeit (50 % bis vollzeitnah) ☐ ☐

komprimierte wöchentliche Arbeitszeiten  ☐ ☐

Telearbeit / Homeoffice ☐

pflegeerleichternde Arbeitsplatzausstattung ☐ ☐ 
(z.B. frei nutzbare Computer und Telefone)

3. Weitere Angebote
Serviceangebote (z.B. Mitnahme von Kantinenessen) ☐ ☐

Kooperation mit Pflege-Dienstleistern ☐ ☐

Kontakthalten bei längerer Freistellung ☐ ☐

finanzielle Unterstützung (Darlehen, Zuschüsse…) ☐ ☐

Die Checkliste finden Sie auch als  → DOWNLOAD auf der Homepage des Kompetenzzentrums Frau und Beruf 
Mittlerer Niederrhein unter: www.competentia.nrw.de/mittlerer-niederrhein



10  |  Fragebogen Bedarf und Wünsche

Um nun den Bedarf und die Wünsche Ihrer Beschäftigten zu ermitteln, 
können Sie den nachfolgenden Fragebogen als Grundlage und Anregung nutzen.

1. Betreuen Sie pflegebedürftige Angehörige?

☐ Ja, ich pflege/betreue seit  Monaten meine(n)    .

☐ Ich kümmere mich um  weitere pflegebedürftige Personen.

☐  Nein, momentan noch nicht, ich sehe aber eine Pflegeaufgabe in absehbarer Zeit auf mich zukommen 
und bin an betrieblich geförderter Unterstützung für Pflegende und ihre Angehörigen interessiert. 
( → weiter mit Frage 7)

☐  Nein, und ich bin nicht an einer betrieblichen Unterstützung für Pflegende und ihre Angehörigen 
interessiert . ( → weiter zur Statistik am Ende des Fragebogens)

2. Angaben zur eigenen familiären Situation

☐ Ich lebe mit einem/einer erwerbstätigen Partner/in zusammen.

☐ Ich lebe mit einem/einer nicht (mehr) erwerbstätigen Partner/in zusammen.

☐ Ich bin alleinstehend.

☐ Ich habe  Kinder unter 14 Jahren .

3. Wo lebt Ihr/e pflegebedürftige/r Angehörige/r?

☐ In einem eigenen Haushalt, in einer Entfernung von  Minuten pro Weg.

☐ In meinem Haushalt.

☐ Im Haushalt einer/eines anderen Angehörigen.

☐ Weitere Personen aus der Familie.

☐ Sonstiges, und zwar: 

4. Sind Sie allein für die Pflege und Versorgung Ihres/Ihrer Angehörigen verantwortlich?

☐ Ich bin allein für die Pflege und Versorgung meines/r Angehörigen zuständig.

☐ Ich bin hauptsächlich für die Pflege und Versorgung meines/r Angehörigen zuständig.

☐ Ich werde aber unterstützt durch

 ☐  einen Pflegedienst.      ☐  eine Haushaltshilfe.      ☐  weitere Personen aus der Familie.

 ☐  sonstige Personen: 

☐ Ich leiste einen Teil der Pflege und Versorgung meines/r Angehörigen, bin aber nicht 
 hauptverantwortlich.

5. Wie aufwändig sind die regelmäßigen Pflege- und Versorgungsaufgaben?

☐ Ich benötige ca.  Stunden pro Tag.

☐ Ich benötige ca .  Stunden pro Woche .
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6. Welcher Art sind die Aufgaben, die Sie für Ihre/n Angehörige/n übernehmen?

☐ Krankenpflege (Medikamentengabe, Spritzen, Wundversorgung usw.)

☐ Körperpflege (Waschen, Baden, Eincremen usw.)

☐ häusliche Versorgung (Einkaufen, Kochen, Putzen, Wäschewaschen usw.)

☐ Betreuung und Begleitung (Arztbesuche, Begleitung bei Besuchen, Unterhalten usw.)

☐ organisatorische Aufgaben (Planung der Versorgung, Finanzregelung, Anträge usw.)

☐ Sonstiges, und zwar: 

7. Welche Art der betrieblichen Unterstützung würden Sie sich wünschen?

☐ Wahrnehmung einer flexiblen Arbeitszeit

☐ Arbeitsbefreiung in akuten Notfällen

☐ Unterstützung bei der Wahrnehmung der gesetzlichen (Familien-)Pflegezeit

☐ Möglichkeit einer Teilzeitstelle „auf Zeit“

☐ Arbeiten von zu Hause

☐ schriftliche Informationsmaterialien (Broschüren, Übersicht über Dienstleistungen usw.)

☐ Erarbeitung individueller Lösungen mit der/dem Vorgesetzten

☐ Beteiligung an den Kosten für ambulante oder teilstationäre Pflege

☐ persönliches Beratungsangebot

☐ Zusammenarbeit mit externen Beratungs- und Vermittlungsdiensten

☐ Gründung von „Betroffenen-Gruppen“

☐ Sonstiges, und zwar: 

Sonstige Anmerkungen/Hinweise

 

Für die Statistik

Geschlecht ☐  weiblich ☐  männlich   

Alter ☐  unter 25 ☐  25 bis 34 ☐  35 bis 44 ☐  45 bis 54 ☐   über 54   

Arbeitsumfang (Std./Wo.) ☐  Vollzeit ☐  Teilzeit

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung!

Quelle: Leitfaden zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege für Unternehmen, Ennepe-Ruhr-Kreis, 2011

Den Fragebogen finden Sie als  → DOWNLOAD auf der Homepage des Kompetenzzentrums Frau und Beruf 
Mittlerer Niederrhein unter: www.competentia.nrw.de/mittlerer-niederrhein
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Kommunizieren Sie das 
Thema „Pflege“ offen durch 
Information und Beratung

Pflege und Betreuung sollte in Ihrem Unternehmen 
kein Tabuthema sein. Nehmen Sie Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern die Angst, aufgrund der Doppel-
belastung beruflich benachteiligt zu werden.

Zeigen Sie, dass Sie sich mit dem Thema beschäfti-
gen und konkrete Unterstützung leisten möchten. 
Agieren Sie im Vorhinein und integrieren Sie das 
Thema fest in Ihre Unternehmenskultur und kom-
munizieren Sie es klar und offen.

Dadurch erhöhen Sie Aufmerksamkeit und Verständnis 
der nicht betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
– ein wichtiger Aspekt gerade in kleinen und mittleren 
Unternehmen, die auf eine gute Zusammenarbeit des 
Teams angewiesen und/oder in denen viele weibliche 
Beschäftigte tätig sind. 

Mögliche Maßnahmen hierzu sind:

▶  Kommunizieren Sie interne Unterstützungsleistun-
gen beispielsweise durch Aushänge am schwarzen 
Brett oder informieren im Intranet oder per E-Mail.

▶  Sorgen Sie bei nicht betroffenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für Offenheit und Transparenz, um 
eventueller Unruhe unter den Kolleginnen und Kolle-
gen vorzugreifen und sorgen Sie für einen offen Um-
gang mit dem Thema Pflege. 

▶  das Zusammenstellen und Auslegen von Informati-
onsmaterialien und externer Beratungsangebote 
zu pflegerelevanten Themen. Die Informationsunter-
lagen können von Pflegeversicherung und Patien-
tenverfügung über Betreuungsvollmacht, Wohn- und 
Pflegeformen sowie Kurzzeitpflege bis hin zu Wohn- 
umfeld verbessernde Maßnahmen reichen. Eine Aus-
wahl an Aspekten zum Thema „Pflege und Betreu-
ung“ finden Sie unter: Anlaufstellen, Links und weitere 
Informationen in diesem Leitfaden .

▶  das Benennen interner Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner. Pflegekoordinatoren oder Pflege-
lotsen beraten bei individuellen Fragen und Proble-
men und unterstützen mit gezielten Informationen, 
haben Tipps und Adressen. Es bietet sich an, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gezielt anzusprechen 
und für diese Position zu qualifizieren. 

▶   das Abschließen einer Betriebs- bzw. Dienstverein-
barung. Hier können viele der hier genannten be-
trieblichen Unterstützungsmaßnahmen festgehalten 
und damit verbindlich für alle im Unternehmen fest-
gelegt werden .

▶  Kooperationen mit externen Dienstleistern: Wohl-
fahrtsverbände, Pflege- bzw. Krankenkassen und 
andere Organisationen können die pflegenden An-
gehörigen im Umgang mit der Pflegesituation unter-
stützen und schulen, um Überbelastung zu minimie-
ren und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer 
betroffenen Beschäftigten zu erhalten.
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Bieten Sie Flexibilität und Kreativität 
bei der Arbeitsgestaltung

Ein Pflege- und Betreuungsbedarf kann unerwartet ein-
treten und sich ebenso rasch wieder ändern . Eine mög-
lichst flexible und planbare Arbeitszeit, die auch kurz-
fristig disponibel ist, ermöglicht den Pflegenden eine 
einfachere Organisation ihres pflegerischen Alltags und 
ihrer beruflichen Tätigkeit. Daher steht diese Maßnah-
me bezüglich effektiver Hilfen bei pflegenden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern an erster Stelle .

Wie Sie flexible Arbeitszeiten gestalten 
können, erfahren Sie im Folgenden:

▶  Kernpunkt der flexiblen Arbeitszeit ist, dass sie inner-
halb eines festgelegten Rahmens individuell gestal-
tet werden kann . 
Bei Gleitzeit bestimmen die Beschäftigten den Be-
ginn und das Ende ihrer täglichen Arbeitszeit selbst-
ständig innerhalb eines bestimmten Zeitfensters 
– etwa zwischen 7:30 Uhr und 9:00 Uhr morgens 
starten und zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr been-
den . Auch eine Flexibilität hinsichtlich Zeitpunkt und 
Dauer von Pausen entlastet betroffene Beschäftigte, 

etwa um wichtige Arzttermine oder Behördengänge 
wahrnehmen zu können.
Weiterhin möglich sind Arbeitszeitkonten bzw. Le-
bensarbeitszeitkonten. Dabei besteht eine vertrag-
lich festgelegte Arbeitszeit, die Ihre Beschäftigten 
eigenbestimmt gestalten können . Dies wird elektro-
nisch oder schriftlich nachgehalten. Es besteht die 
Möglichkeit von Zeitguthaben, aber auch von Minus-
zeiten. Ober- und Untergrenzen sowie Kappungs-
grenzen sollten verbindlich festgelegt werden. 

▶  Bei Teilzeitarbeit kann die vereinbarte Arbeitszeit 
von 50 oder weniger Prozent einer Vollzeitstelle bis 
nahe an die Vollzeitbeschäftigung reichen. Möglich 
ist hier eine gleichbleibend reduzierte Wochenar-
beitszeit oder auch eine Gesamtverteilung über ein 
Jahr, sodass je nach Bedarf mal mehr, mal weniger 
Wochenstunden geleistet werden können .

Exkurs 
Weitere Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit und Pflege bietet das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG). Damit Beschäftigte eine 
Arbeitszeitreduzierung beantragen können, müssen 
jedoch einige Grundlagen erfüllt sein. So muss das 
Beschäftigungsverhältnis mehr als sechs Monate be-
stehen und Ihre Mitarbeiterin/Ihr Mitarbeiter muss die 
Reduzierung der Arbeitszeit mindestens drei Monate 
vor dem Beginn mitteilen. Beschäftigen Sie mehr als 15 
Angestellte, sind Sie verpflichtet, einer Arbeitszeitver-
kürzung zuzustimmen, sofern dem keine betrieblichen 
Gründe entgegenstehen. 
Obacht: Einer späteren Rückkehr in Vollzeit müssen Sie 
unabhängig von Ihrer Betriebsgröße nicht zustimmen. 
Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fürchten 
daher, nach Ende einer ungewissen Pflegezeit nicht 
wieder voll in Ihrem Unternehmen arbeiten zu können. 
Mögliche Entlastung bietet hier eine zunächst befris-
tete Arbeitsverkürzung mit Option auf Verlängerung, 
wenn die Pflegesituation dies erfordert.
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▶  Kommt eine Arbeitszeitverkürzung für betroffene Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht in Frage, 
etwa aufgrund der damit verbundenen finanziellen 
Einschränkungen, kann eine komprimierte Arbeits-
zeit oder Vertrauensarbeitszeit die Lösung sein . Da-
bei wird etwa die normalerweise auf fünf Tagen ver-
teilte Arbeitszeit auf vier oder weniger Tage verteilt. 
Bei einer 40-Stunden-Woche hieße dies vier Tage à 
10 Stunden statt fünf Tage à acht Stunden. 

▶  Die Möglichkeit für Ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kurzfristig gewährte Freistellungen 
oder Sonderurlaube zu beanspruchen.

▶   Leider nicht für jede Tätigkeit möglich, aber eine 
Chance, Beschäftigte mit Pflegeverantwortung zu 
entlasten: ein flexibler Arbeitsort. 

▶  Bei Dienstreisen sowie Besprechungen und Ter-
minen achten Sie bitte darauf, frühzeitig mit Ihren 
pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
sprechen, um diese besser planbar zu machen. 

▶  Weitere Hilfe bietet eine pflegeerleichternde Ar- 
beitsplatzausstattung. Nicht alle Arbeitnehmerin- 
nen und Arbeitnehmer haben während der Arbeits- 
zeit Zugang zu (Tele-)Kommunikationsmitteln, müs- 
sen aber auch während der Arbeitszeit für Not- 
fälle erreichbar sein. Geben Sie Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern die Möglichkeit während der Ar-
beitszeit erreichbar zu sein. Das bringt Entspannung 
und Ruhe auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite.

▶  Notfälle in der Pflege und Betreuung können dazu 
führen, dass pflegende Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ihre Arbeit nicht den Anforderungen 
entsprechend erledigen können. Sorgen Sie für ein  
effektives Vertretungsmanagement. Dadurch wer-
den nicht nur die betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern auch die Kollegen und somit 
das ganze Unternehmen unterstützt. Alle Abma-
chungen sollten schriftlich und für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu jederzeit einsehbar 
sein .
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Das können Sie noch tun

Es gibt spezielle Trainings für Führungsverantwort-
liche. Bieten Sie diese an, um Führungskräfte für die 
Bedürfnisse pflegender Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu sensibilisieren. 

Als effektiv und produktiv haben sich Kontakthaltean-
gebote während einer längeren Freistellung von pfle-
genden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwiesen. 
Laden Sie abwesend pflegende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu Betriebsfeiern und -ausflügen ein, in-
formieren Sie über neue Projekte. So sind Ihre Beschäf-
tigten trotz Auszeit auf dem Laufenden und fühlen sich 
weiterhin mit Ihrem Unternehmen verbunden.

Der Wiedereinstieg Ihrer betroffenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach einer längeren Freistellung/ 
Erwerbsunterbrechung aufgrund der Pflege sollte gut 
geplant sein. Erstellen Sie gemeinsam einen Einarbei-
tungsplan, sodass klar geregelt ist, welche Aufgaben 
die wiederkehrende Kollegin/der wiederkehrende 
Kollege zunächst übernimmt, wer sie/ihn in der Ein- 
arbeitungsphase unterstützt, wohin sie/er sich pers-
pektivisch entwickeln möchte etc. Besprechen Sie ge-
meinsam, ob Wissen aufgefrischt, aktualisiert oder neu 
erworben werden muss und legen Sie – je nach Bedarf – 
Qualifizierungsmaßnahmen fest. 

Auch gesundheitsfördernde Angebote (z.B. Bewe-
gungs- und Entspannungskurse) stoßen bei der Ziel-

gruppe auf ein großes Interesse. Solche Angebote 
bringen Entspannung, liefern Kraft und stabilisiert die 
Gesundheit der pflegend Beschäftigten.

Geben Sie Informationen zu finanzieller Unterstützung 
durch die Pflegekassen an pflegende Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer weiter und ziehen Sie auch fi-
nanzielle Unterstützung durch Ihr Unternehmen in 
Betracht. So können Betriebe ihren Beschäftigten mit 
Pflegeverantwortung etwa freiwillige Zuschüsse für 
haushaltsnahe und pflegerische Dienstleistungen zu-
kommen lassen. Ihr Steuerberater unterstützt Sie hier 
gern mit fachlichen Informationen .

Ein breites Spektrum an Serviceangeboten für Pfle-
gende können Ihre pflegend Angestellten zusätzlich 
entlasten. Bieten Sie etwa die Mitnahme von Kantine-
nessen an oder organisieren Sie haushaltsnahe Dienst-
leistungen wie Wäsche- oder Fahrdienste .

Weitere betriebliche Maßnahmen finden Sie im Stufen-
plan zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, entwickelt 
von der berufundfamilie Service GmbH, unter:
http://www.berufundfamilie.de/images/dokumente/
Stufenplan_Beruf_und_Pflege.pdf
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EIN GESPRÄCH ÖFFNET TÜREN UND 
WIRKT KLÄREND – FÜR BEIDE SEITEN 

Entwickeln Sie ein Gespür für das Wohlbefinden Ihrer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . Bemerken Sie 
Veränderungen, warten Sie nicht zu lange, sondern 
ergreifen die Initiative. Gehen Sie auf die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu und bieten ein Ge-
spräch an. 

Das sollten Sie im Vorfeld beachten

Legen Sie im Vorfeld des Gespräches die Rahmenbe-
dingungen hierfür fest und informieren Sie die jewei-
lige Mitarbeiterin/den jeweiligen Mitarbeiter frühzeitig 
über den Termin, den Ort und die Gesprächsziele. Die 

teilnehmenden Personen sollten allen bekannt sein . 
Stecken Sie einen zeitlichen Rahmen fest und sorgen 
für ein angenehmes, stören freies Umfeld. 

Damit Sie einen roten Faden für den Gesprächsverlauf 
haben und keine wesentlichen Punkte vergessen, emp-
fiehlt es sich, vorab ein Gesprächskonzept zu erstellen. 
Machen Sie sich im Vorfeld Gedanken zum Inhalt, mög-
lichen Zielen und Vereinbarungen .

Nachfolgend sind Hinweise und mögliche Fragestel-
lungen für das Gespräch aufgeführt, die Sie auch Ihren 
Beschäftigten vorab zur Verfügung stellen sollten.
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Hinweise und Fragestellungen für Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Zur Pflegesituation

→ Wer wird gepflegt?

→ Wo lebt die pflegebedürftige Person?

→ Wie lange besteht schon eine Pflegebedürftigkeit? Wenn ja, welche Pflegestufe existiert?

→ Ist die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter Hauptpflegeperson?

→ Wie ist die Pflege organisiert (Familie, Freunde, Pflegedienst)?

Welche Herausforderungen entstehen für die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter?

→ In welchem Umfang ist die/der Beschäftigte zurzeit tätig?

→ Welche betrieblichen Aufgaben hat sie/er zu erfüllen?

→ Gibt es bestimmte Zeiten, an denen die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuHause sein muss?

→ Welche Aufgaben bestimmt die/der Beschäftigte selbst?

→ Muss sie/er grundsätzlich beruflich kürzer treten, um die angehörige Person pflegen zu können?

→ Welche finanziellen Auswirkungen hätte eine Stundenreduzierung?

Vorstellungen und Lösungsideen der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters

→ In welcher Form stellt die/der Beschäftigte sich die zukünftige Arbeitszeit vor?

→ Möchte sie/er eventuell die Pflegezeit in Anspruch nehmen? Wenn ja, wie lange und in welchem Umfang?

Langfristige Planung

→ Wie stellt sich die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter die berufliche Zukunft vor?
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1.  Ist-Situation: Schilderung der Situation 
aus Sicht der/des Beschäftigten 

etwa: Gibt es Überschneidungen von Pflege 
und Beruf? Wie ist die zukünftige Pflegesituati-
on (sofern Angaben hier möglich sind)? 
Gibt es ein Hilfsnetzwerk?

2.  Lösungsmöglichkeiten 
aus Sicht der/des Beschäftigten 

Hat die/der Beschäftigte Vorstellungen und 
Vorschläge? Wenn keine oder kaum Vorschlä-
ge genannt werden: Zeigen Sie betriebliche 
Lösungs-/Unterstützungsmöglichkeiten auf.

3.  Gemeinsamer Abgleich der 
vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten 

z.B. Prüfung der einzelnen Vorschläge auch 
im Hinblick auf finanzielle Auswirkungen, 
Auswirkungen im Team

4.  Vereinbarte umzusetzende Maßnahmen 

Dokumentation der Ergebnisse: Legen Sie 
schriftlich nieder, was konkret abgemacht 
wurde, und unterzeichnen Sie beide. Händigen 
Sie Ihrer/Ihrem Beschäftigten eine Kopie aus.

5.  Vereinbarung weiterer Termine 
zur Überprüfung der Wirksamkeit 
der Maßnahme

Stimmen Sie hier konkrete Zeiträume/ 
Daten ab .

Führen Sie ein 
vertrauensvolles Gespräch

Auch wenn Sie sich im Vorfeld einige Überlegungen 
zum anstehenden Mitarbeitergespräch gemacht ha-
ben, empfinden Sie die konkrete Gesprächsführung 
möglicherweise als schwierig .

Um Sie hierbei zu unterstützen, finden Sie im Folgen-
den einen Ablaufplan, der als Orientierung für das Ge-
spräch nach der Begrüßung und der Information über 
die Ziele des Gesprächs dienen kann.
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Der gemeinsame 
weitere Weg

Nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch: 

Haben Sie gemeinsam Vereinbarungen festgelegt, soll-
ten Sie ebenso feste Termine absprechen, zu denen Sie 
und Ihre Mitarbeiterin bzw. Ihr Mitarbeiter die Umset-
zung der Maßnahmen prüfen:

▶   Was ist erfolgreich, wo besteht 
Nachbesserungsbedarf?

▶   Was ist in der Realität nicht umsetzbar? 

Wiederholen Sie das Mitarbeitergespräch in regelmäßi-
gen Abständen – auch wenn Sie den Eindruck haben, 
dass alles gut läuft. So können Sie frühzeitig gegensteu-
ern, wenn doch etwas nicht rund läuft.
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ANLAUFSTELLEN, LINKS 
UND WEITERE INFORMATIONEN

Bei Fragen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sprechen Sie uns an:

Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH
www.wfmg.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH
www.wfg-krefeld.de

Dezernat für Soziales, Gesundheit und Arbeit
www.kreis-viersen.de

A.U.G.E. Institut der Hochschule Niederrhein
www.hs-niederrhein.de/forschung/auge

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH 
www.wfg-kreis-viersen.de

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein
www.competentia.nrw.de/mittlerer-niederrhein



Kommunale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Pflegestützpunkte und Seniorenberatungsstellen

Pflegestützpunkte bieten eine kostenlose, unverbindliche und wohnortnahe Beratung für Pflegebedürftige, von 
Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige. Die Beraterinnen und Berater informieren unter anderem 
über die Leistungen der Pflegeversicherung, über Betreuungs- und Pflegeangebote, Möglichkeiten, die Wohnung 
an die Bedürfnisse eines Pflegebedürftigen anzupassen, sowie über Entlastung für Angehörige. Eine Übersicht der 
Stützpunkte nach Städten und Kreisen finden Sie unter: 

www.lpfa-nrw.de/pflegestuetzpunkte-pflege-beratung-portale-der-pflegeberatungsstellen.html

Krefeld

Pflegestützpunkt NRW der Stadt Krefeld 
Virchowstraße 128,  47805 Krefeld,  Tel.: (0 21 51) 86 29 24

Pflegeberatung und Altenhilfe 
Carl-Wilhelm-Straße 31,  47798 Krefeld,  Tel.: (0 21 51) 86 31 16

Pflegestützpunkt NRW bei der Pronova BKK 
Rheinuferstr. 7–9,  47829 Krefeld,  Tel.: (0 21 51) 4 47 90-31 39

Pflegestützpunkt NRW bei der AOK Rheinland/Hamburg 
Friedrichstr. 27–31,  47798 Krefeld,  Tel.: (0 21 51) 8 56-2 99

Mönchengladbach

Pflegestützpunkt NRW bei der Stadt Mönchengladbach 
Fliethstraße 86–88,  41061 Mönchengladbach,  Tel.: (0 21 61) 25-67 25

Rhein-Kreis Neuss

Pflegeberatung des Rhein-Kreis Neuss  im Seniorenforum der Stadt Neuss 
Oberstr. 108,  41460 Neuss,  Tel.: (0 21 31) 90-50 99

Kreis Viersen

Beratungsstellen in den Rathäusern aller Städte und Gemeinden des Kreises 
Koordinierung: Kreissozialamt,  Rathausmarkt 3,  41747 Viersen,  Tel.: (0 21 62) 39-16 02

Pflegestützpunkt NRW beim Kreis Viersen 
Königsallee 30,  41747 Viersen, Tel.: (0 21 62) 10 17 25

Pflegestützpunkt NRW bei der AOK Rheinland/Hamburg 
Von-Loe-Str. 24–26,  47906 Kempen,  Tel.: (0 21 52) 91 30

Weitere Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner

Netzwerk pflegend Beschäftigte Mönchengladbach 
info@pflegend-beschaeftigte.net 
www.pflegend-beschaeftigte.net

Datenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege zu örtlichen Beratungsangeboten 
https://bdb.zqp.de/#/home
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Bundesweite und landesweite Angebote

Bundesministerium für Gesundheit:
www.bmg.bund.de/themen/pflege.html

Homepage des MGEPA zur Unterstützung pflegender Angehöriger 
http://www.mgepa.nrw.de/pflege/Ratgeber/unterstuetzung_pflegender_Angehoeriger/index.php

berufundfamilie Service GmbH 
www .beruf-und-familie .de

Gesetzliche Grundlagen/Pflegestärkungsgesetz

Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/aeltere-menschen/vereinbarkeit-von-pflege-und-beruf
http://www.wege-zur-pflege.de/startseite.html

Pflegestärkungsgesetz
www.pflegestaerkungsgesetz.de/

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege/ 
details.html?bmg%5Bpubid%5D=13 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/pflege/ 
details.html?bmg%5Bpubid%5D=2899

Teilzeit- und Befristungsgesetz
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/tzbfg/gesamt.pdf

Interessante Links

Stufenplan zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
http://www.berufundfamilie.de/images/dokumente/Stufenplan_Beruf_und_Pflege.pdf

Wissensplattform für den Bereich Pflege mit Unterstützung des 
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK)
www.pflegewiki.de
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Weiteres Informationsmaterial für Unternehmen (eine Auswahl)

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Wie Unternehmen Beschäftigte mit Pflegeaufgaben unterstützen können. 
Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
https://www.dihk.de/themenfelder/wirtschaftspolitik/fachkraeftesicherung-verantwortung/ 
vereinbarkeit-familie-und-beruf/service/familienfreundliche-personalpolitik

für die praxis: Eltern pflegen. So können Arbeitgeber Beschäftigte mit zu pflegenden Angehörigen 
unterstützen – Vorteile einer familienbewussten Personalpolitik. 
Hrsg.: berufundfamilie Service GmbH 
www.berufundfamilie.de/images/dokumente/fuer_die_praxis_01_Eltern_pflegen_2015.pdf

Nachhaltige Familienzeitpolitik gestalten – Wege für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflegeaufgaben finden.
Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen

 Weitere Informationen für Beschäftigte (eine Auswahl)

In den Städten Krefeld und Mönchengladbach sowie in den einzelnen Gemeinden der Kreise Viersen und Rhein-
Kreis-Neuss gibt es Seniorenwegweiser mit vielen Adressen und Ansprechpersonen zu Beratungs- und Informa-
tionsstellen, Wohnen im Alter, Gesundheit/Pflege, Bildung/Kultur, Freizeit/Sport, Finanzen.

Präventionen von Erkrankungen – Informationen für pflegende Angehörige. 
Hrsg.: Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de

Checkliste – Häusliche Pflege. 
Hrsg.: Otto Beier/Pflege durch Angehörige 
www.pflege-durch-angehoerige.de/2013/10/13/checkliste-haeusliche-pflege/

Broschüre der Verbraucherzentrale zu ausländischen Haushalts- und Betreuungshilfen 
https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/DE-NW/auslaendische-haushalts-und-betreuungskraefte

Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Neue gesetzliche Regelungen seit 1. Januar 2015. 
Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen
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Quellen und Literaturhinweise
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Netzwerk pflegend Beschäftigte. Gesprächsleitfaden fürsorgliche Gespräche. 
Download unter www.pflegend-beschaeftigte.net/unternehmer-downloads.html

Reuyß, Stefan; Pfahl, Svenja; Rinderspacher, Jürgen & Menke, Katrin (2012). 
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Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein unterstützt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dem 
Fachkräftemangel, insbesondere durch das Fachkräftepotenzial von Frauen, frühzeitig und wirkungsvoll zu be-
gegnen. Dazu begleitet es vor allem kleine und mittelständische Unternehmen professionell bei der Entwicklung 
und Umsetzung eigener Projekte zur Verbesserung der betrieblichen Rahmenbedingungen angepasst an die Le-
bensphasen ihrer Beschäftigten.

Dieser Leitfaden soll Ihnen Informationen sowie praktische Maßnahmen und Tipps rund um das Thema „pflegen-
de Beschäftigte“ geben. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen erfahren Sie ganz konkret, warum ein pfle-
gesensibles Personalmanagement vorteilhaft für Ihr Unternehmen ist und wie Sie es in Ihrem Betrieb integrieren 
können .

gefordert vom:


